Beglaubigung von Dokumenten

Alle Dokumente sind im Original oder in beglaubigter Abschrift, jeweils beglaubigt durch die zuständigen Behörden des Ausstellungsstaates und letztbeglaubigt durch die österreichische Vertretungsbehörde, vorzulegen. Den fremdsprachigen Dokumenten sind deutsche Übersetzungen beizufügen.

Eine im Ausland angefertigte Übersetzung ist ebenfalls öffentlich zu beglaubigen und durch die zuständige österreichische Vertretungsbehörde letztzubeglaubigen.

In Österreich von gerichtlich beeideten Dolmetschern hergestellte Übersetzungen bedürfen zur Anerkennung in Österreich keiner weiteren Beglaubigung.

Bei Zeugnissen aus Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, der Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich mit Überseeterritorien, Italien, Bundesrepublik Jugoslawien, Kroatien, Liechtenstein, Mazedonien, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn entfallen aufgrund bilateraler Abkommen jegliche Beglaubigungen.

In denjenigen Mitgliedsstaaten des Haager Übereinkommens, mit denen kein bilaterales Abkommen besteht (das sind: Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, El Salvador, Estland, Fidschi, Grenada, Griechenland, Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königsreich), China (nur die Sonderverwaltungsgebiete  Hongkong und Macao), Irland, Israel, Japan, Kasachstan, Kolumbien,Lesotho, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Marshall-Inseln, Mauritius, Mexiko, Monaco, Namibia, Neuseeland, Nive, Panama, Portugal, Russische Föderation (Russland), Samoa, San Marino, St. Kitts and Navis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen, Schweiz, Seychellen, Spanien, Südafrika, Surinam, Swasiland, Tonga, Trinidad und Tobago, Türkei, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), Zypern) bedürfen die Dokumente lediglich der speziellen Beglaubigungsform der Apostille, welche von den jeweiligen innerstaatlichen Behörden ausgestellt wird. (Stand: 16. Jänner 2003)

Für Studienbewerber aus Taiwan, deren Dokumente nicht beglaubigt sind, besteht die Möglichkeit, eine Beglaubigung durch das Chinesische Kulturinstitut, Wagramerstraße 19/11 OG, 1220 Wien, einzuholen. Die Dokumente sind im Legalisierungsbüro des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten letztzubeglaubigen.

Hörer mit unbeglaubigten Dokumenten aus Ländern, mit denen kein bilaterales Abkommen besteht bzw. die nicht Mitglieder des Haager Übereinkommens sind, haben die Möglichkeit, die Beglaubigung in der zuständigen Botschaft in Österreich nachzuholen. Die Dokumente sind im Legalisierungsbüro des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten letztzubeglaubigen       

 (Abt. IV, 3, Ballhausplatz 2, 1014 Wien).

* Das bilaterale Abkommen ist vorrangig.
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